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Stadt Gladbeck Gladbeck, 15.11.2021 

 Vorlage Nr. 21/0430 

Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Entscheidung 29.11.2021 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Einrichtung von Grundschulen des Gemeinsamen Lernens zum Schuljahr 2021/2022 

 

 
Begründung: 

 

Die Verwaltung hat auf der Grundlage der Vorlage Nr. 21/0374 dem Schulausschuss für die 

Sitzung am 27.09.2021 vorgeschlagen, der Entscheidung des Schulamtes für den Kreis 

Recklinghausen vom 05.07.2021 zur Einrichtung des Gemeinsamen Lernens an der Lamber-

tischule und an der Pestalozzischule ab Schuljahr 2021/2022 sowie der Ausweitung des 

Gemeinsamen Lernens an der Mosaikschule und an der Wittringer Schule mit dem zusätz-

lichen Angebot „Körperliche und motorische Entwicklung“ ab Schuljahr 2021/2022 gem.      

§ 20 Abs. 5 Schulgesetz zuzustimmen. 

 

Der Schulausschuss hat in der Sitzung am 27.09.2021 die Entscheidung auf die Sitzung des 

Schulausschusses am 29.11.2021 vertagt und darum gebeten, die zuständigen Schulauf-

sichtsbeamtinnen und –beamten mit der Generalie „Gemeinsames Lernen an Grund- und 

weiterführenden Schulen“ zur Sitzung einzuladen, um weitergehende Informationen zu 

erhalten. Außerdem wollte sich der Schulausschuss einen Eindruck über die räumlichen 

Bedingungen an der Pestalozzischule verschaffen.  

 

Die für die Grundschulen in Gladbeck im Schulamt für den Kreis Recklinghausen zuständi-

ge Schulrätin, Frau Stefanie Schoppmann, und der für die Bezirksregierung Münster im De-

zernat 41 zuständige Hauptdezernent, Herr LRSD Uwe Eisenberg, werden in der Sitzung zur 

Einrichtung des Gemeinsamen Lernens Stellung nehmen. 
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Die Schulkonferenz der Pestalozzischule hat ergänzende Anmerkungen zu ihrer Stellung-

nahme vom 09.09.2021 eingereicht. Das Schreiben an die Mitglieder des Schulausschusses 

vom 18.11.2021 ist der Vorlage beigefügt. 

 

Da die örtlichen Gegebenheiten eine Sitzung des Schulausschusses in der Pestalozzischule 

nicht zuließen, wird Frau Austermann die räumliche Situation und die Lernbedingungen an 

ihrer Schule anhand einer Präsentation vorstellen. 

 

Zum Hintergrund und zu den finanziellen Auswirkungen wird auf die Vorlage Nr. 21/0374 

für die Sitzung des Schulausschusses am 27.09.2021 Bezug genommen. Der Beschlussvor-

schlag wird erneut zur Entscheidung vorgelegt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

s. Vorlage Nr. 21/0374 für die Sitzung des Schulausschusses am 27.09.2021  

 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Entscheidung des Schulamtes für den Kreis Recklinghausen vom 05.07.2021 zur Ein-

richtung des Gemeinsamen Lernens an der Lambertischule und an der Pestalozzischule ab 

Schuljahr 2021/2022 wird gem. § 20 Abs. 5 Schulgesetz NRW zugestimmt. 

 

Außerdem wird der Entscheidung des Schulamtes für den Kreis Recklinghausen vom 

05.07.2021 zur Ausweitung des Gemeinsamen Lernens an der Mosaikschule und an der 

Wittringer Schule mit dem zusätzlichen Angebot „Körperliche und motorische Entwicklung“ 

ab Schuljahr 2021/2022 gem. § 20 Abs. 5 Schulgesetz NRW zugestimmt.  

 

 Die Bürgermeisterin 

i. V. 

 

 

 
 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


